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Gemeinde Kappel-Grafenhausen Az. 700.1 
Ortenaukreis 
 
 

 Satzung 

 
über die 1. Änderung der Satzung 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) 
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen 

 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 
4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhausen am 28. April 2025 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 
1. Der Gebührenteil wird neu geregelt: 
 
V. Abwassergebühren 
 
 
 
 § 37 
 Erhebungsgrundsatz 
 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen Abwasser- 
gebühren. 
 
 
 § 38 
 Gebührenmaßstab 
 
(1) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende 

Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr, § 40) und für die anfallende Nie-
derschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr, § 40a) erhoben. 

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Schmutzwassergebühr 
nach der eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge.  

(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht, be-
misst sich die Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 

 
  

§ 39 
 Gebührenschuldner 
 
(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbauberech-

tigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel 
des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Über-
gang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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§ 40
Bemessung der Schmutzwassermenge 

(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 38 Abs. 1 ist:
1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Was-

sermenge;
2. bei nichtöffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung die dieser entnomme-

ne Wassermenge;
3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit

es als Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird (Zisternen).
(2) Der Nachweis der angefallenen Schmutzwassermenge bei sonstigen Einleitungen

(§ 8 Abs. 3), bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nut-
zung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) soll durch Messung
eines besonderen Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden, der den eich-
rechtlichen Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des Grund-
stückseigentümers von der Gemeinde eingebaut, unterhalten und entfernt; sie ste-
hen im Eigentum der Gemeinde und werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2
und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Kappel-
Grafenhausen finden entsprechende Anwendung.

(3) Solange der Gebührenschuldner bei Einleitungen nach Abs. 1 Nr. 3 keinen Antrag
nach Abs. 2 stellt, wird als angefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von
12 m³ je Jahr und Person zugrunde gelegt. Dabei werden alle polizeilich gemelde-
ten Personen berücksichtigt, die sich zum Zeitpunkt der Entstehung der Gebühren-
schuld (§ 43) auf dem Grundstück aufhalten.

§ 41
Absetzungen von der Schmutzwassergebühr 

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen einge-
leitet wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der
Schmutzwassergebühr (§ 40) abgesetzt.

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung ei-
nes besonderen Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden, der den eich-
rechtlichen Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des Grund-
stückseigentümers von der Gemeinde eingebaut, unterhalten und entfernt; sie ste-
hen im Eigentum der Gemeinde und werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2
und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Kappel-
Grafenhausen finden entsprechende Anwendung.

(3) Von der Absetzung bleibt eine Wassermenge von 20 m³/Jahr ausgenommen, wenn
der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen Zwischen-
zähler gemäß Abs. 2 erbracht wird.

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch
Messung nach Abs. 2 festgestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wassermenge im Sinn von Abs.
1:
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen

und Schweinen 15 cbm/Jahr 
2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 cbm/Jahr. 
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Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Ab-
satz 3 von der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der ge-
samten verbrauchten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wasser-
menge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die 
sich dort während des Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, 
mindestens 25 m³/Jahr für die erste Person und für jede weitere Person mindestens 
20 m³/Jahr betragen. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewer-
tungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag 
maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende 
Jahr richtet. 

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids unter Angabe der abzusetzen-
den Wassermenge zu stellen. 

 
 

§ 40a 
 Bemessung der Niederschlagswassergebühr 
 
(1)  Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind die 

bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffentliche Abwasser-
beseitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmit-
telbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Maßgebend 
für die Berechnung der überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten) 
Flächen der angeschlossenen Grundstücke ist der Zustand zu Beginn des Veranla-
gungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum 
Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

(2) Die versiegelten Flächen (gemessen in m²) werden mit einem Faktor multipliziert, 
der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit wie folgt festge-
setzt wird: 
a. wasserundurchlässige Flächen: 

 Bodenflächen mit Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Fliesen und sonstigen nicht 
wasserdurchlässigen, Befestigungen mit Fugenverguss, pressverlegt, knirschver-
legt oder auf Beton verlegt sowie 
Dachflächen ohne Begrünung                         Faktor 1,0  

b. wenig wasserdurchlässige Flächen: 
Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und sonstige nicht wasserdurchlässige 
Befestigungen ohne Fugenverguss oder mit wasserdurchlässigem Fugenverguss 
und auf sickerfähigem Untergrund verlegt sowie   
Kiesschüttdächer                                                 Faktor 0,7  

c. stark wasserdurchlässige Flächen: 
Bodenflächen mit Porenpflaster („Sickersteine, Ökopflaster“), Kies- oder Schot-
terflächen, Schotterrasen, Rasengittersteine, Rasen- oder Splittfugenpflaster so-
wie 
Gründächer                                                           Faktor 0,4  

d. Für Tiefgaragen mit Dachbelag gelten die Faktoren für Dachflächen entspre-
chend. Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiege-
lungsart nach den Buchstaben a) bis c), welche der betreffenden Versiegelung in 
Abhängigkeit vom Grad der Wasserdurchlässigkeit am nächsten kommt.  
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(3) Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig in
einer Sickermulde, Mulden-Rigolen-Versickerung oder einer ähnlichen Versicke-
rungsanlage versickert und nur über einen Notüberlauf den öffentlichen Abwasser-
anlagen zugeführt wird, werden mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt.
Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die angeschlossenen Versicke-
rungsanlagen ein Stauvolumen von 1 m³ je angefangene 50 m² angeschlossene
Fläche und mindestens ein Stauvolumen von 2 m³ aufweisen.

(4) Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig
über eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) genutzt und den öffentli-
chen Abwasseranlagen jeweils nur über einen Notüberlauf und/oder eine Drosse-
leinrichtung zugeführt wird, werden:
a. mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende Nieder-

schlagswasser ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als Brauchwasser
(z.B. für Toilettenanlagen, Waschmaschinen u.ä.) genutzt wird,

b. mit 50 vom Hundert der Fläche berücksichtigt, wenn das dort anfallende Nieder-
schlagswasser ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird.

Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die angeschlossenen Nieder-
schlagswassernutzungsanlagen ein Speichervolumen von 1 m³ je angefangene 50 
m² angeschlossene Fläche und mindestens ein Speichervolumen von 2 m³ aufwei-
sen. 

(5) Abs. 3 und 4 gelten entsprechend für sonstige Anlagen, die in ihren Wirkungen ver-
gleichbar sind.

(6) Der Gebührenschuldner hat die überbauten und darüber hinaus befestigten (versie-
gelten) Flächen, ihre Versiegelungsart sowie Art und Umfang vorhandener Versi-
ckerungsanlagen und Niederschlagswassernutzungsanlagen mittels eines Erklä-
rungsformulars anzuzeigen. Das Erklärungsformular beinhaltet einen Lageplan, der
von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. In das Erklärungsformular sind die
für die Berechnung der Flächen, die an die zentrale Niederschlagswasserbeseiti-
gung angeschlossen sind, notwendige Masse einzutragen. Das Volumen der Versi-
ckerungsanlagen und Niederschlagswassernutzungsanlagen ist nachzuweisen. Un-
beschadet amtlicher Nachprüfung wird aus dieser Anzeige die Berechnungsfläche
ermittelt. Sie sind bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühr ab dem fol-
genden Monat nach Beginn der Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen zu
berücksichtigen.

(7) Änderungen der nach Abs. 6 erforderlichen Angaben hat der Grundstückseigentü-
mer der Gemeinde unverzüglich in gleicher Form mitzuteilen. Sie sind bei der Be-
rechnung der Niederschlagswassergebühr ab dem der Anzeige folgenden Monat zu
berücksichtigen.

§ 42
Höhe der Abwassergebühren 

(1) Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 und 2 beträgt je m³
Schmutzwasser ab dem 01.01.2025 1,89 Euro 
und ab dem 01.01.2026 2,00 Euro. 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 3) beträgt je m² der nach
§ 41 Abs. 2 bis 4 gewichteten versiegelte Fläche ab dem 01.01.2025 0,10 Euro
und ab dem 01.01.2026 0,26 Euro. 



− 5 −

§ 42 a
Zählergebühr 

(1) Die Zählergebühr (§ 37 Abs. 2) wird entsprechend § 42 der Wasserversorgungssat-
zung erhoben.

(2) Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in dem der Zwischenzähler
erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

§ 43
Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen des § 38 Abs. 1 und 3 und des § 37 Abs. 2 entsteht die Gebühren-
schuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum).
Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht
die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. Die Zählergebühr nach
§ 37 Abs. 2 wird für jeden angefangenen Kalendermonat erhoben, in dem auf dem
Grundstück ein Zwischenzähler vorhanden ist.

(2) In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisheri-
gen Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Monats,
für den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes.

(3) In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender
Einleitung mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums.

(4) Die Gebührenschuld gem. § 38 Abs. 1 und § 44  Abs. 1 ruht auf dem Grundstück
bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§13 Abs. 3 i.V.m. §27 KAG).

(5) Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 42a sowie die Vorauszahlung gemäß § 44
ruhen auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§13 Abs. 3
i.V.m. § 27 KAG).

§ 44
Vorauszahlungen 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuld-
ner Vorauszahlungen auf die Schmutzwassergebühr (§ 38 Abs. 1), die Nieder-
schlagswassergebühr (§ 38 Abs. 3) und die Zählergebühr (§ 37 Abs. 2) zu leisten.
Die Vorauszahlungen entstehen zum 15.03., 15.06., 15.09. und zum 15.12. eines
jeden Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeit-
raumes, entstehen die Vorauszahlungen erstmalig zum nächsten der in Satz 2 ge-
nannten Termine.

(2) Jeder Vorauszahlung für die Schmutzwassergebühr ist ein Viertel der zuletzt fest-
gestellten Schmutzwassermenge (§§ 40, 40a), jeder Vorauszahlung für die Nieder-
schlagswassergebühr ein Viertel der zuletzt festgestellten versiegelten Grund-
stücksfläche (§ 41) sowie jeder Vorauszahlung auf die Zählergebühr die Gebühren-
schuld für drei Kalendermonate (§ 42a Abs. 1) zugrunde zu legen. Bei erstmaligem
Beginn der Gebührenpflicht wird der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch ge-
schätzt. Die voraussichtliche versiegelte Fläche wird geschätzt, solange die Erklä-
rung nach § 41 Abs. 6 nicht abgegeben oder die Feststellung nach § 46 Abs. 9 nicht
getroffen wurde.
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(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet.

(4) In Fällen des § 38 Abs. 2 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung.

§ 45
Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden,
gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen über-
steigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der
Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung
oder Zurückzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden jeweils zu den in § 44 Abs. 1 Satz 2 ge-
nannten Terminen zur Zahlung fällig.

2. Inkrafttreten:

Der geänderte Satzungsteil tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

Kappel-Grafenhausen, den 29. April 2025 

Bürgermeisteramt 

Philipp Klotz, 
Bürgermeister 

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein- 
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustande- 
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind 

Vermerke: Diese Satzung wurde entsprechend der Satzung über die öffentliche Be-
kanntmachung der Gemeinde Kappel-Grafenhausen vom 22.05.2023 durch Bereitstel-
lung im Internet auf der Homepage der Gemeinde www.kappel-grafenhausen.de am 
29.04.2025 öffentlich bekannt gemacht. 
Die Satzung wurde dem Landratsamt Ortenaukreis am 29.04.2025 angezeigt. 
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